
VO/GV08/2015-1534 Seite: 1/2

Beschlussübersicht
(Beschlussvorlage mit den bisherigen Beratungsergebnissen)

Beschlussvorlage
Gemeinde Bad Kleinen

Federführend:
Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV08/2015-1534
öffentlich

20.05.2015
Bürgermeister

Beratung und Beschlussfassung zur Feststellung der Eröffnungsbilanz 
der Gemeinde Bad Kleinen
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 04.06.2015 Finanzausschuss  Bad Kleinen
Ö 24.06.2015 Gemeindevertretung Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Bad Kleinen beschließt die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2010.

Sachverhalt:
Die Gemeinde Bad Kleinen hatte bereits am 12.03.2008 die Einführung des Neuen 
Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in Mecklenburg-Vorpommern ab dem 
01.01.2010 beschlossen.
Gemäß § 2 des Gesetzes zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und 
Rechnungswesen (KommDoppikEG M-V), hat jede Gemeinde zu Beginn des ersten 
Haushaltsjahres mit einer Rechnungslegung nach den Regeln der doppischen Buchführung 
eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.
Im Rahmen der örtlichen Prüfung (§§2 und 3 des Kommunalprüfungsgesetzes, KPG M-V), 
hat der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, die 
Eröffnungsbilanz am 28.05.2015 geprüft.
Auf der Grundlage des Berichts zur Prüfung der Eröffnungsbilanz und dem erteilten 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss des 
Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, der Gemeindevertretung Bad Kleinen die 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 festzustellen.

Anlage/n:
Eröffnungsbilanz
Prüfvermerk und Prüfbericht (zur GV)
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Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V

Beschlüsse:

04.06.2015 Finanzausschuss  Bad Kleinen
SI/08/FinA-70 Sitzung des Finanzausschusses  Bad Kleinen
Fragen an das Amt zur Klärung vor dem Beschluss auf der nächsten GVS:

 Herr Kreher informierte, dass die Gemeinde Miteigentümer eines MFH am Uferweg 
ist und der Gebäudeanteil in der Bilanz erscheinen müsste. 

 Der FAS klärt zur nächsten Sitzung dazu auch über das Gebäudemanagement die 
Einnahme/Kostensituation und wie die Kosten der Bewirtschaftung durch die WGS 
über die Mieteinnahmen erfolgen.

 Seite 7/ Bezeichnung im Text ändern, „Zur Brücke“

 Klärung Verbindlichkeiten 4.2.1 Darlehen über Jahre ohne vorherige Tilgung?

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Bad Kleinen beschließt die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2010.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
davon besetzte Mandate: 7
davon Anwesende: 6
Ja- Stimmen: 6
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

24.06.2015 Gemeindevertretung Bad Kleinen
SI/08/GV08-74 Sitzung der Gemeindevertretung Bad Kleinen
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